
GUV-SI 8065 (bisher GUV 20.26)

GUV-Informationen

Erste Hilfe in Schulen

Gesetzliche
 Unfallversicherung



Herausgeber

Bundesverband der Unfallkassen, Fockensteinstraße 1, 81539 München
www.unfallkassen.de

© 2003
Alle Rechte vorbehalten
Printed in Germany

Ausgabe Juni 2003

Erarbeitet von der Fachgruppe „Bildungswesen“, Sachgebiet „Sicherheits- und 
Gesundheitserziehung“, des Bundesverbandes der Unfallkassen – mit Zustimmung der
Kultusminister und Senatoren der Länder.

Gestaltung: Julia Beltz

Bestell-Nr. GUV-SI 8065, zu beziehen vom zuständigen Unfallversicherungsträger, 
siehe vorletzte Umschlagseite.



GUV-SI 8065 (bisher GUV 20.26)

GUV-Informationen

Erste Hilfe in Schulen

Ausgabe Juni 2003

Gesetzliche
 Unfallversicherung



5

Seite

1 Was enthält diese Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2 Sachliche Voraussetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.1 Welche Meldeeinrichtungen sollten vorhanden sein? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2 Muss ein Sanitätsraum vorhanden sein? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.3 Welches Erste-Hilfe-Material muss zur Verfügung stehen? . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.4 Wie sind die Erste-Hilfe-Einrichtungen zu kennzeichnen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.5 Wer trägt die Kosten für die sachlichen Voraussetzungen der Ersten Hilfe? . . . 9 

3 Personelle Voraussetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.1 Wer sollte als Ersthelfer ausgebildet werden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.2 Wer trägt die Kosten der Ausbildung? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4 Maßnahmen nach Eintritt eines Unfalls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.1 Wie muss die/der Verletzte versorgt werden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.2 Wie ist die/der Verletzte zu transportieren? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

5 Unfälle dokumentieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Inhaltsverzeichnis



6

Nach § 21 Sozialgesetzbuch VII und § 10
Arbeitsschutzgesetz muss für Schülerin-
nen und Schüler in der Schule eine sach-
gerechte Erste Hilfe sichergestellt werden.

Diese GUV-Information nennt die Voraus-
setzungen für eine wirksame Erste Hilfe in
allgemein bildenden und beruflichen
Schulen.

Außerdem werden Hinweise für Maßnah-
men nach Eintritt eines Unfalls und den
Transport von Verletzten gegeben.

1 Was enthält diese Information
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2 Sachliche Voraussetzungen

2.1 Welche Meldeeinrichtungen sollten 

vorhanden sein?

In den Schulen muss während schulischer
Veranstaltungen jederzeit bei Unfällen un-
verzüglich die notwendige Hilfe herbeige-
rufen werden können, z.B. durch einen
amtsberechtigten Fernmeldeanschluss
oder eine Haustelefonanlage mit zentraler
Benachrichtigungsstelle. Dieser An-
schluss muss in zentraler Lage im Gebäu-
de jederzeit erreichbar sein.

Bei Schulen mit weitläufigen Gebäude-
komplexen muss zusätzlich in Bereichen
mit erhöhter Gefährdung der Schülerin-
nen und Schüler (z.B. Sporthallen, natur-
wissenschaftliche Unterrichtsräume, Räu-
me für Technikunterricht, Fachräume der
einzelnen Berufsfelder in berufsbildenden
Schulen) eine den Lehrkräften jederzeit
zugängliche Meldeeinrichtung vorhanden
sein.

In unmittelbarer Nähe der Meldeeinrich-
tung müssen die Namen der Ersthelferin-
nen/Ersthelfer und der Orte, an denen sie
üblicherweise zu erreichen sind, die Ruf-
nummern der nächstgelegenen Arztpra-
xen, der Durchgangsärztin/des Durch-
gangsarztes, des Krankenhauses, der Ret-
tungsleitstelle, der Giftzentralen und der
Taxizentrale verfügbar sein.

2.2 Muss ein Sanitätsraum 

vorhanden sein?

In allen Schulen muss mindestens ein
Raum vorhanden sein, in dem verletzte
Schülerinnen und Schüler betreut werden
können („Sanitätsraum“, „Krankenzim-
mer“, „Schularztzimmer“). Dieser sollte
sich zu ebener Erde in zentraler Lage im
Gebäudekomplex der Schule, im Bereich
der Werkstätten und/oder in der Sport-
halle befinden und für den Rettungsdienst
gut zugänglich sein.

Dieser Raum muss mindestens mit einem
kleinen Verbandkasten nach DIN 13 157
Typ C sowie einer Krankentrage nach
DIN 13 024, Teil 1 oder DIN 13 024, Teil 2
oder einer Liege ausgerüstet sein. Auch
sollte ein Waschbecken mit fließend kal-
tem und warmem Wasser vorhanden sein.
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2.3 Welches Erste-Hilfe-Material 

muss zur Verfügung stehen?

Mindestens ein Verbandkasten nach
DIN 13 157 Typ C muss an einer zentralen,
allen Hilfe Leistenden zugänglichen Stelle
im Schulgebäude (z.B. Sanitätsraum,
Schulsekretariat) bereitgehalten und je
nach Verbrauch ergänzt werden (siehe
DIN 13 157 oder die GUV-Information
„Erste-Hilfe-Material – GUV-I 512, bisher
GUV 20.6). Neu einzuführende Verband-
stoffe müssen entsprechend dem Medi-
zinproduktgesetz ein CE-Zeichen tragen.
Medikamente und Salben gehören nicht
in Verbandkästen.

Weitere Verbandkästen müssen, je nach
Größe der Schule, vor allem in Bereichen
mit erhöhter Gefährdung der Schülerin-
nen und Schüler (z.B. Sporthallen, natur-
wissenschaftliche Unterrichtsräume,
Werkräume, Lehrküchen, Werkstätten)
vorhanden sein. In Sporthallen und auf
Sportplätzen sollten zusätzlich Kälte-
packungen, Sportsalben/-gel zur Behand-
lung stumpfer Verletzungen (z.B. Prellun-
gen, Zerrungen) vorhanden sein. Erste-
Hilfe-Material muss bei Wanderungen,
Exkursionen, Studienfahrten, Winter-
sportveranstaltungen, Sportveranstal-
tungen außerhalb der Sporthalle usw.
mitgenommen werden. 

GUV-SI 8065
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2.4 Wie sind die Erste-Hilfe-

Einrichtungen zu kennzeichnen?

Erste-Hilfe-Einrich-
tungen sowie Auf-
bewahrungsorte
von Erste-Hilfe-
Material, Rettungs-
geräten, Rettungs-
transportmitteln

sind deutlich erkennbar und dauerhaft
durch ein weißes Kreuz auf quadrati-
schem oder rechteckigem grünen Grund
mit weißer Umrandung (Aufkleber „Erste
Hilfe“, Bestell-Nr. GUV-I 8577, bisher
GUV 38.5) zu kennzeichnen.

2.5 Wer trägt die Kosten 

für die sachlichen Voraussetzungen 

der Ersten Hilfe?

Die Kosten für die sachlichen Vorausset-
zungen einer wirksamen Ersten Hilfe hat
der Schulsachkostenträger zu überneh-
men. Die Schulleiterin/der Schulleiter hat
dafür zu sorgen, dass die im vorhergehen-
den Abschnitt genannten sachlichen Vor-
aussetzungen durch den Schulsachkos-
tenträger geschaffen und erhalten wer-
den.

In Räumen oder Einrichtungen der Schule,
in denen Schülerinnen und Schüler be-
sonderen Gefährdungen ausgesetzt sind
(z.B. naturwissenschaftliche Unterrichts-
räume, Werkstätten, Schwimmbäder)
müssen zusätzlich zu dem im vorherge-
henden Abschnitt genannten Erste-Hilfe-
Material entsprechende Rettungsgeräte
(z.B. Löschdecken, Handbrausen, Ret-
tungsringe) vorhanden sein.

GUV-SI 8065
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3 Personelle Voraussetzungen

3.1 Wer sollte als Ersthelfer* 

ausgebildet werden?

Die Schulleiterin/der Schulleiter ist ver-
antwortlich für die Organisation einer
wirksamen Ersten Hilfe in ihrer/seiner
Schule. Dazu gehört auch, dass ausrei-
chend Ersthelfer ausgebildet sind.

Es ist anzustreben, dass Lehrkräfte, die
bei schulischen Veranstaltungen in Situa-
tionen gelangen können, die Hilfeleistun-
gen erfordern (z.B. Klassenfahrten, Be-
sichtigungen) adäquat ausgebildet sind.
Dies gilt insbesondere für alle Lehrkräfte
des Faches Sport, der technisch-naturwis-
senschaftlichen Fächer und der prakti-
schen Ausbildung in beruflichen Schulen
sowie für Lehrkräfte, die Klassenfahrten,
Besichtigungen etc. durchführen.

Darüber hinaus sollten Hausmeister und
sonstige Angestellte der Schule (z.B.
Schulverwaltungskräfte) ausgebildet
werden.

Die Erfahrung zeigt, dass die Kenntnisse
und Fertigkeiten aufgefrischt werden
müssen. Die Fortbildung soll in angemes-
senen Zeiträumen erfolgen.

Die Ausbildung in Erster Hilfe und die not-
wendige Fortbildung erfolgt nach den län-
derspezifischen Regelungen. Auskunft
dazu gibt der zuständige Träger der ge-
setzlichen Unfallversicherung.

3.2 Wer trägt die Kosten 

der Ausbildung?

Die Ausbildung ist für die Ersthelferin/den
Ersthelfer kostenfrei. Die Übernahme der
Kosten für die Aus- und Fortbildung in
Erster Hilfe erfolgt in Absprache zwischen
dem zuständigen Unfallversicherungsträ-
ger und dem Dienstherrn bzw. Arbeit-
geber.

* Ersthelfer sind Personen, die bei Schülerinnen
und Schülern nach Unfällen Erste Hilfe leisten.
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4 Maßnahmen nach Eintritt eines Unfalls

4.1 Wie muss die/der Verletzte 

versorgt werden?

Bei einem Unfall muss jeder Hilfe leisten.
Die Erste-Hilfe-Maßnahmen richten sich
nach der Art und Schwere der Verletzung.
Reichen Erste-Hilfe-Maßnahmen für die
Versorgung von Verletzten nicht aus, müs-
sen die Verletzten in ärztliche Behandlung
gebracht werden.

Eine schnelle, sachgerechte Versorgung
kann sichergestellt werden, wenn bereits
vor Ort über die Wahl der Arztpraxen bzw.
den Transport in ein Krankenhaus ent-
schieden wird. Diese Entscheidung ist je-
weils abhängig von Art und Schwere der
Verletzung. Folgende Übersicht kann hier-
zu eine Hilfestellung geben:

Personen mit leichten Verletzungen,
die ärztlicher Versorgung bedürfen, bei
denen aber voraussichtlich nur eine
kurzfristige Behandlung erforderlich
ist, sind der nächsterreichbaren Arzt-
praxis vorzustellen.

Bei schwereren Verletzungen ist 
die/der Verletzte einer Durchgangs-
ärztin/einem Durchgangsarzt vorzu-
stellen (Durchgangsärzte sind fachlich
besonders qualifizierte Ärztinnen und
Ärzte, die von den Unfallversicherungs-
trägern zugelassen sind. Auskünfte
über den nächstgelegenen Durch-
gangsarzt erteilt der zuständige Unfall-
versicherungsträger – siehe vorletzte
Umschlagseite).

Liegt offensichtlich eine Augen- oder
Hals-, Nasen-, Ohrenverletzung vor, 
ist die/der Verletzte der nächsterreich-
baren Arztpraxis des entsprechenden
Fachgebietes zuzuführen.
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4.2 Wie ist die/der Verletzte 

zu transportieren?

Ein schneller und fachgerechter Transport
der/des Verletzten zur Arztpraxis bzw. in
das Krankenhaus kann entscheidend für
den Erfolg der Heilbehandlung sein. Bei
der Auswahl des Transportmittels sind die
Art und Schwere der Verletzung und die
örtlichen Verhältnisse zu beachten.

So kann bei leichten Verletzungen eine
Schülerin/ein Schüler zu Fuß, mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln, Taxi oder Privatwa-
gen zur behandelnden Arztpraxis ge-
bracht werden (Kosten für den Transport
trägt der Unfallversicherungsträger). Je
nach Alter der/des Verletzten und je nach
Art der Verletzung muss entschieden wer-
den, ob die/der Verletzte durch eine wei-
tere Person begleitet werden muss.

Bei Verletzungen, die einen besonderen
Transport bzw. sachkundige Betreuung
während des Transportes erfordern, sollte
dieser durch Rettungswagen oder Not-
arztwagen erfolgen.

Bestehen nach Unfällen Zweifel an der
Transportfähigkeit der/des Verletzten,
sollte grundsätzlich eine Ärztin/ein Arzt
über die Art des Transportes entscheiden.

GUV-SI 8065
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5 Unfälle dokumentieren

Unfälle müssen dokumentiert werden. 
Bei allen Unfällen, bei denen ärztliche
Behandlung in Anspruch genommen wird,
ist eine Unfallanzeige an den zuständigen
Unfallversicherungsträger zu senden. (Die
länderspezifischen Regelungen sind zu
beachten. Die Anzeige ist auf dem dafür
vorgesehenen Vordruck [im Buchhandel
oder bei den Unfallversicherungsträgern
erhältlich] binnen drei Tagen dem Unfall-
versicherungsträger vorzulegen.)

Alle anderen Unfälle müssen vermerkt
werden, z.B. im Verbandbuch oder in
einer PC-Datei, damit bei Spätfolgen
eines nicht durch Unfallanzeige angezeig-
ten Unfalls der schulische Zusammen-
hang nachgewiesen werden kann. Außer-
dem wird im Verbandbuch dokumentiert,
dass die Schulleitung bzw. die Lehrerin-
nen und Lehrer ihrer Verpflichtung zu
Erster Hilfe nachgekommen sind.

Diese Aufzeichnungen müssen fünf Jahre
nach der letzten Eintragung aufbewahrt
werden. Aus ihnen müssen Angaben her-
vorgehen über

Zeit,

Ort (Gebäudeteil),

Hergang des Unfalls,

Unfallfolgen,

Zeitpunkt und Art der Erste-Hilfe-
Maßnahmen,

Namen der/des Verletzten,

Namen der Zeugen,

Namen der Personen, 
die Erste Hilfe leisteten.

Für diese Aufzeichnungen wird vom Un-
fallversicherungsträger ein Verbandbuch
unter der Bestellnummer GUV-I 511-1 (bis-
her GUV 40.6) kostenlos zur Verfügung
gestellt. Die Unfallanzeige ersetzt die Ein-
tragung in das Verbandbuch.
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Anhang

Inhalt des kleinen Verbandkastens (DIN 13 157, Typ C)

Anzahl Benennung

1 Heftpflaster DIN 13 019 – A 5 x 2,5

8 Wundschnellverband DIN 13 019 – E 10 x 6

5 Fingerkuppenverband

5 Wundschnellverband DIN 13 019 – E 18 x 2

10 Pflasterstrip

3 Verbandpäckchen DIN 13 151 – M

2 Verbandpäckchen DIN 13 151 – G

1 Verbandtuch DIN 13 152 – BR

1 Verbandtuch DIN 13 152 – A

6 Kompresse 100 mm x 100 mm

2 Augenkompresse

1 metallisierte Polyesterfolie als Rettungsdecke, Oberfläche Aluminium, 
Rückseite farbig, Mindestmaße 2100 mm x 1600 mm, 
Mindestfoliendicke 12 µm

3 Fixierbinde DIN 61 634 – FB 6

3 Fixierbinde DIN 61 634 – FB 8

1 Netzverband für Extremitäten, mindestens 4 m gedehnt

1 Dreiecktuch DIN 13 168 – D

1 Schere DIN 58 279 – B 190

10 Vliesstoff-Tuch, Mindestmaße 200 mm x 300 mm, 
Mindestgewicht 15 g/m2

2 verschließbarer Folienbeutel aus Polyethylen, 
Mindestmaße 300 mm x 400 mm, Mindesfoliendicke 45 µm

4 Einmalhandschuhe aus PVC nach DIN EN 455-1 und DIN EN 455-2,
nahtlos, groß

1 Erste-Hilfe-Broschüre

1 Inhaltsverzeichnis



Hinweis:

Seit Oktober 2002 ist das BUK-Regelwerk „Sicherheit und Gesundheitsschutz“ neu strukturiert
und mit neuen Bezeichnungen und Bestellnummern versehen. In Abstimmung mit dem Haupt-
verband der gewerblichen Berufsgenossenschaften wurden sämtliche Veröffentlichungen den
Kategorien „Unfallverhütungsvorschriften“, „Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz“,
„Informationen“ und „Grundsätze“ zugeordnet.

Bei anstehenden Überarbeitungen oder Nachdrucken werden die Veröffentlichungen auf die
neuen Bezeichnungen und Bestellnummern umgestellt. Dabei wird zur Erleichterung für einen
Übergangszeitraum von ca. 3 bis 5 Jahren den neuen Bestellnummern die bisherige Bestellnum-
mer angefügt.

Des Weiteren kann die Umstellung auf die neue Bezeichnung und Benummerung einer so
genannten Transferliste entnommen werden, die u.a. im Druckschriftenverzeichnis und auf der
Homepage des Bundesverbandes der Unfallkassen (www.unfallkassen.de) veröffentlicht ist.
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